
Prüfungen und Wartungen zu Ihrer Sicherheit
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Gültiges Regelwerk für 96/63/EG (89/655/EWG)
„Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Benutzung von Arbeitsmitteln und Arbeitnehmern bei der Arbeit“

Umsetzung 
in nationale 
Vorschrift

Betreiber verantwortung

Betriebssicherheitsverordnung
Bundesgesetzblatt Nr. 70, Teil 1+2

§10 Prüfung der Arbeitsmittel
durch hierzu befähigte Personen

§9 Unterrichtung und
Unterweisung

1. Vor erster Inbetriebnahme (gilt für
Arbeits mittel, deren Sicherheit von
Montagebedin gungen abhängt,
z. B. Brü cken krane und Säulen -
drehkrane)

2. Nach außergewöhnlichen Ereig -
nissen (Unfälle, Veränderungen an
den Arbeits mitteln, längere Zeit -
räume der Nicht benutzung, Natur -
ereignisse)

Gefährdungsbeurteilung

Prüf-Fristen:
In der Regel jährlich
wiederkehrende Prü -
fungen nach UVV der
Berufsge nossen schaften

Spezielle Unter wei -
sung der Beschäf -
tig ten, die mit der
Durch führung von
Instandhaltungs-,
Wartungs- und
Umbauarbeiten
beauftragt sind

§11 Aufzeichnung

Hersteller unbekannt

Beschädigung durch
Hitze

Beschädigung durch
Säure/Lauge

Beschädigung der
Schlaufen (nicht der
Verstärkung)

Beschädigung durch
Hitze

Beschädigung durch
Säure/Lauge

Hersteller 
unbekannt

Der Gewebe quer -
schnitt ist weniger als
10 % beschädigt

Nur die Schlaufen ver -
stä r kung ist beschädigt

Beschädigungen mehr als
10 % des Quer schnitts

Beschädigung der
Hauptnaht

Beschädigung der innen
liegenden Stränge

Das Etikett fehlt bzw. ist
nicht mehr lesbar, der
Hersteller aber bekannt

Schlauchumhül lung oder
die Vernähung defekt,
Gelege unbeschädigt

Folgende Arbeitsmittel müssen vor
Inbetriebnahme, nach wesentlichen Ände-
rungen und regelmäßig geprüft werden:
n Krane BGV D6
n Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeug betrieb (Traversen,   An schlag -

 mittel, Klemmen, Greifer, Zangen usw.) BGR 500
n Bauaufzüge BGV D7
n Hebebühnen VBG 14
n Flurfördermittel (Gabelhub wagen, Gabelstapler) BGV D27
n Personenaufnahmemittel BGR 159
n Winden, Hub- und Zuggeräte (Zahnstan genwinden, Hebel ketten züge,

Zylinder zum Heben von Lasten, kraftbetrie bene Winden usw.) BGV D8
n Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore ZH 1/494
n Ladebrücken und fahrbare Rampen ZH 1/156

Gesetzliche Vorschriften Ablegereife von Arbeitsmitteln

Gehen Sie kein Risiko ein!
Sicherheit kennt keine Kompromisse. Verlassen Sie sich in
Sicherheitsfragen auf die Profis, auf die Experten des SIP-
Prüfservices.
Unsere Prüf techniker kennen die Gefahren punkte und wissen,
worauf es bei der Prüfung und Wartung sicherheitsrelevanter
Einrich tungen in Ihrem Betrieb ankommt. 

Unsere Leistungen:
n Wir prüfen alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen 
n Wir warten und reparieren 
n Wir stellen die Ersatzteillieferung sicher
n Wir dokumentieren und registrieren in einer lückenlosen

Übersicht
n Wir schulen und informieren
n Wir analysieren und beraten
Sprechen Sie uns an! 

Ratschen und Zurrgurte

Hebebänder Rundschlingen

§Grundlage:
Europäisches 
Regelwerk

Etikett fehlt bzw. ist
nicht mehr lesbar, Her -
stel ler aber bekannt

Sichtprüfung  
nicht reparaturfähiger Hebe bän der: 
Ablegereife Hebebänder vernichten!

Sichtprüfung  reparatur -
fähiger Hebe bän der: 
Einsatz erst nach erfolg-
ter Reparatur möglich!

Sichtprüfung 
nicht reparaturfähiger Rundschlingen: 
Ablegereife Rundschlingen vernichten!

Sichtprüfung  reparatur -
fähiger Rund schlin gen:
Einsatz erst nach erfolgter
Reparatur möglich!

Verformungen
an der Schlitz -
welle

Verformungen
oder Bruch des
Spannhebels

Verschleiß an den
Zahn krän zen

Verformungen des
Trans port schiebers
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 EBEN NUR ZURREN

Drahtseil mit Knoten

Drahtseil mit Einschnürung Drahtseil mit Abplattung

Drahtseil mit Klanke

Drahtseil mit Knick

Drahtseil mit 
gelockerten Drähten

Anschlagseile

Unleserliche An -
ga ben auf dem
Eti kett. Fehlendes
Etikett.

Beschädigung durch
Schweißperlen

Erhöhter Abrieb

Gewebeschaden durch
Chemikalien

Einschnitt an der
Webkante < 10 % Breite

Aufweitung des Hakens
> 5 %. Auf risse, Brüche,
erheb liche Korrosion,
blei bende Verformung.

Erfassen

Sichtprüfen

Messen

Rissprüfen

Instandhalten

Bescheinigen

Anschlag- und
Zurrketten

 
 

  

max. 10 %

  

 
 

max. 5 %

Bruch ei nes
Ket ten gliedes

Risse am
Haken -
grund

Abnutzung
am Haken -
grund

Verformung

Verformung
 

 

  

Fehlende
Klappsi cherung

Fehlender Kennzeich -
nungs anhänger

Anrisse
Korrosion

Verfor -
mungen Kettenlängung

Hansa Tec Hebe-
und Zurrtechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 17
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: info@hansatec.de
Internet: www.hansatec.de®

  


